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Mit Abschluss der Haftpflichtversicherung DFV-HundehaftpflichtSchutz bietet die Deutsche Familienversicherung 
folgende Garantien:

DFV-ZufriedenheitsGarantie  – mehr Sicherheit und Flexibilität 
• Verlängerte Widerrufsfrist: Zwei Monate statt der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage
• Tägliches Kündigungsrecht bei Leistungsfreiheit*

DFV-FürsorgeGarantie** – voller Versicherungsschutz trotz Beitragsbefreiung
• Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
• Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit

DFV-SchnellregulierungsGarantie – schnelle Auszahlung der Versicherungsleistungen 
• Regulierung Ihrer Leistungsansprüche innerhalb von 48 Stunden nach Vorliegen aller relevanten 

Unterlagen

DFV-OnlineGarantie – Versicherungsangelegenheiten überall und jederzeit online erledigen 
• Wir bieten Ihnen einen umfangreichen digitalen Service – egal, ob Beratung, Vertragsabschluss oder 

Dokumentenverwaltung – einfach, schnell und sicher

*  Nehmen Sie oder eine versicherte Person innerhalb von 24 Monaten nach Vertragsbeginn eine Leistung in Anspruch, ist  
 für Sie die tägliche Kündigungsmöglichkeit für die Dauer von zwölf Monaten, maximal bis zum Ablauf des 30. Monats nach  
 Versicherungsbeginn, ausgeschlossen (Sperrzeit). 
**  Es gelten die Bedingungen der DFV-FürsorgeGarantie auf den folgenden Seiten.

Der Anspruch auf Leistungen aus den DFV-Garantien erlischt mit Beendigung der zugrunde liegenden Haftpflichtversiche-
rung DFV-HundehaftpflichtSchutz.
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DFV-Garantien

Wir geben Ihnen mehr als nur ein Versprechen 
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1. Wann werden Sie von der Bezahlung der Versi-
cherungsbeiträge befreit?

Soweit für eine bei uns abgeschlossene Versiche-
rung zugesagt, befreien wir Sie auf Antrag und 
nach Maßgabe dieser Garantie von Ihrer Verpflich-
tung, die Beiträge für die betroffene Versicherung 
zu entrichten, wenn Sie während der Laufzeit des 
Vertrages arbeitslos oder, soweit sich unsere Ga-
rantiezusage auch darauf erstreckt, arbeitsunfä-
hig werden. Die Beitragsbefreiung ist kostenlos 
und bezieht sich nur auf künftig fällig werdende 
Beiträge der betroffenen Versicherung, nicht je-
doch auf bereits gezahlte Beiträge. Der Versiche-
rungsschutz der betroffenen Versicherung bleibt 
während der Dauer der Beitragsbefreiung auf-
rechterhalten.

2. Wann liegt Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Für-
sorgeGarantie vor?

Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie als Arbeit-
nehmer aus einem unbefristeten, sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, das 
mindestens sechs Monate angedauert hat (kein 
Wehr- und Zivildienst, Ausbildungsverhältnis, Er-
ziehungsurlaub und keine Selbstständigkeit) he-
raus unverschuldet arbeitslos werden und nicht 
mehr gegen Entgelt tätig sind. Auch Einkünfte aus 
einer geringfügigen Beschäftigung sind Entgelt 
im Sinne dieser Bestimmungen, selbst wenn sie 
einem Anspruch auf Leistungen der Agentur für 
Arbeit nicht entgegenstehen. Die Arbeitslosigkeit 
endet mit Aufnahme einer selbstständigen, frei-
beruflichen oder abhängigen Beschäftigung, auch 
wenn diese weniger als 15 Wochenstunden um-
fasst und kein oder nur ein geringfügiges Entgelt 
erzielt wird.

3. Wann liegt Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser 
FürsorgeGarantie vor?

Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie aufgrund 
eines Unfalls oder einer Krankheit Ihre berufliche 
Tätigkeit nach medizinischem Befund vorüberge-
hend in keiner Weise ausüben können, sie auch 

nicht ausüben und auch keiner anderweitigen Er-
werbstätigkeit nachgehen.

4. Was haben Sie bei Beantragung der Beitragsbe-
freiung zu beachten?

Mit Antragstellung haben Sie den Garantiefall dar-
zulegen. Ihre Arbeitslosigkeit und den Bezug von 
Arbeitslosengeld weisen Sie durch die Vorlage ei-
ner Bescheinigung der Agentur für Arbeit und des 
letzten Arbeitgebers sowie des Arbeitsvertrages 
und des Kündigungsschreibens nach. Ihre Arbeits-
unfähigkeit ist durch ein Attest eines in Deutsch-
land zugelassenen und approbierten Arztes zu 
bestätigen.

Trotz Antragstellung bleiben Sie verpflichtet, die 
vereinbarten Versicherungsbeiträge noch bis zum 
Zeitpunkt unserer Entscheidung über Ihren Antrag 
weiter zu entrichten.

5. Wann besteht kein Anspruch auf Beitragsbe-
freiung?

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung ist generell 
ausgeschlossen,

• wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit bereits bei Abschluss des betroffenen Ver-
sicherungsvertrages bestand oder innerhalb 
von sechs Monaten nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes eintritt; in diesen Fällen ist die 
Beitragsbefreiung für die gesamte Dauer der 
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit ausge-
schlossen;

• während der ersten drei Monate einer Arbeits-
losigkeit oder Arbeitsunfähigkeit;

• wenn Sie bei Abschluss der betroffenen Versi-
cherung bereits Kenntnis von dem drohenden 
Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit hatten und diese innerhalb von 12 Monaten 
seit Vertragsabschluss auch eingetreten ist;

• wenn für die betroffene Versicherung bei Eintritt 
der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit kein 
Versicherungsschutz besteht, insbesondere 

DFV-FürsorgeGarantie

in der Fassung vom 01.12.2012
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weil Sie Beiträge nicht oder nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben;

• wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
eingetreten ist.

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen Ar-
beitslosigkeit ist ausgeschlossen, wenn

• Sie die Beendigung Ihres Beschäftigungsver-
hältnisses selbst veranlasst haben oder Ihnen 
fristlos gekündigt wurde;

• das Beschäftigungsverhältnis bei einem Ehe-
gatten oder einem in direkter Linie Verwandten 
besteht oder bei einem Unternehmen, das von 
Ihrem Ehegatten oder von einem in direkter Li-
nie mit Ihnen Verwandten alleine oder zusam-
men mit Ihnen beherrscht wird;

• Sie Leistungen aus einer Rentenversicherung 
oder einer Berufsunfähigkeitsrente beziehen 
oder wenn Sie das Renteneintrittsalter erreicht 
haben.

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen Ar-
beitsunfähigkeit ist ausgeschlossen, wenn

• diese durch eine Sucht, Einnahme von Drogen, 
Medikamentenmissbrauch oder Alkoholismus 
verursacht wurde;

• diese Folge einer Schwangerschaft ist und für 
diese Zeit Ansprüche auf Lohnfortzahlung oder 
aus dem gesetzlichen Mutterschutz oder Eltern-
zeit bestehen;

• diese durch psychische Erkrankungen (z. B. 
Depressionen, psychosomatische Störungen) 
verursacht worden ist, es sei denn, sie sind von 
einem in Deutschland niedergelassenen und 
approbierten Facharzt für psychische Erkran-
kungen diagnostiziert und werden fachärztlich 
behandelt;

• diese durch Erkrankungen des Bewegungsap-
parates einschließlich des Skelettes verursacht 
worden ist, es sei denn, sie sind von einem in 
Deutschland niedergelassenen und approbier-
ten Facharzt für orthopädische Erkrankungen 
diagnostiziert und werden fachärztlich behan-
delt;

• diese durch einen Unfall bei der Benutzung von 
Luftfahrzeugen eingetreten ist;

• diese durch einen Unfall verursacht ist, der Ih-
nen dadurch zustößt, dass Sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-
ges an Fahrtveranstaltungen einschließlich 
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligen, 

bei denen es auf die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten ankommt.

6. Wie lange dauert die Beitragsbefreiung und was 
passiert danach?

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen Ar-
beitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit besteht je-
weils für die tatsächliche Dauer der Arbeitslosig-
keit oder Arbeitsunfähigkeit, längstens jedoch für 
insgesamt 12 Monate innerhalb eines Zeitraumes 
von drei Jahren (Maximalzeitraum). Der Maxi-
malzeitraum beginnt jeweils mit der erstmaligen 
Befreiung wegen Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-
fähigkeit. Nach Wegfall der Arbeitslosigkeit bzw. 
Arbeitsunfähigkeit oder nach Ablauf des Maximal-
zeitraums sind die Beiträge für die betroffene Ver-
sicherung wieder regelmäßig von Ihnen zu zahlen.


